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Stadtrat der Stadt Sangerhausen 

Sangerhausen, 19.02.2020 
 
Niederschrift der 6. Finanzausschusssitzung vom 18.02.2020 

 

Ort: Neues Rathaus, Beratungsraum "Baunatal", Markt 7 A, 06526 
Sangerhausen 

Tag: 18.02.2020 

Beginn: 17:00 Uhr 

Ende: 19:07 Uhr 
 
Anwesenheit:  
Ausschussmitglieder: Gehlmann, Andreas 
 Koch, Harald 
 Kotzur, Klaus 
 Nothmann, Eberhard 
 Oster, Harald 
 Scholz, Holger 
 Schultze, Tim 
 Siefke, Nico 
 Stahlhacke, Regina 
 
sachkundige Einwohner: Henkner, Rudolf 
 Pastrik, Mario 
 
Ortsbürgermeister: Jakob, Reinald      in Vertretung für den Ortsbürgermeister 
 
entschuldigt fehlten: Herr Jung 
 
verspätet erschienen: Oster, Harald 
 Hüttel, Holger 
 von Dehn-Rotfelser, Gerhard 
 Schmiedl, Frank 
 Peche, Klaus 
 
vorzeitiges Verlassen: Jakob, Reinald 
 
Stadtverwaltung: Herr Strauß 
 Frau Diebes 
 Frau Wunder 
 Frau Brenneiser 
 Frau Kleemann 
 
 
Tagungsleitung: Herr Schultze 
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Tagesordnung gemäß Einladung: 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der   
 Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
 
3. Genehmigung von Niederschriften   
 
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom 21.01.2020 
 
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung 
4.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 8. Ratssitzung am 27.02.2020 entsprechend 

der Verweisungen des Hauptausschusses 
 
4.1.1 Änderung der Parkgebührenverordnung der Stadt Sangerhausen  
 (TOP 5.5 d. RS) 
 

4.1.2 Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 105  
       des KVG LSA in Höhe von 59.131,98 € für die allgemeine Umlage des  
        Wasserverbandes "Südharz" für das Haushaltsjahr 2019 im Bereich  
 Abwasser (TOP 5.9 d. RS) 

 

4.1.3 Satzung der Stadt Sangerhausen über die Erhebung von  
   Benutzungsgebühren für die Nutzung des Informationszentrums 
  Rose und der Rosenarena  (TOP 5.11 d. RS) 

 

4.1.4  Wiederherrichten des Sangerhäuser Stadtparks  (TOP 5.12 d. RS) 
 

4.2   Informationen und Anfragen 
 
5.    Beratungsgegenstände in nicht öffentlicher Sitzung 
 
5.1 Informationen und Anfragen  
 
 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der   
 Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
 Herr Schultze, Vorsitzender des Finanzausschusses, begrüßte die Teilnehmer und 

Gäste der 6. Finanzausschusssitzung.  
 Er stellte die Ordnungsmäßigkeit der Einladung fest.  
 Zu Beginn der Sitzung waren 8 von 10 Mitgliedern des Finanzausschusses 
 anwesend. 
 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
 
 Die Verwaltung schlägt vor:  
 
 die Beschlussvorlage "Goldener Saal - Rücknahme des EFRE- Antrages (TOP 5.14 

d. RS)" als TOP 4.1.2 neu aufzunehmen. Die darauffolgenden Tagesordnungs-
punkte verschieben sich entsprechend. 

 
 Abstimmung über die geänderte Tagesordnung 
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 Ja-Stimmen: =  8 Nein-Stimmen: =  0 
 Stimmenthaltungen: =  0 
 
 Damit ist die Tagesordnung einstimmig bestätigt. 
 
3. Genehmigung von Niederschriften   
 
3.1. Genehmigung der Niederschrift vom 21.01.2020 
 
 Es gab keine Änderungen oder Ergänzungen für die Niederschrift vom 21.01.2020. 
 
 Abstimmung über die Niederschrift vom 21.01.2020 
 
 Ja-Stimmen: = 6 Nein-Stimmen: = 0 
 Stimmenthaltungen: = 2 
 
 Damit ist die Niederschrift vom 21.01.2020 mehrheitlich bestätigt. 
 
4. Beratungsgegenstände in öffentlicher Sitzung 
4.1 Beratung von Beschlussvorlagen zur 8. Ratssitzung am 27.02.2020 entsprechend 

der Verweisungen des Hauptausschusses 
 
 17:02 Uhr - Herr Oster kommt = 9 Ausschussmitglieder 
 
4.1.1 Änderung der Parkgebührenverordnung der Stadt Sangerhausen  
 (TOP 5.5 d. RS) 
 

 Begründung: Frau Diebes 
 
 Es wurde hierzu eine Austauschvorlage versandt, welche beinhaltet, dass für den 

südlichen, noch herzurichtenden Teil des Parkplatzes "Am Bonnhöfchen" ("Bonn-
höfchen 2") Dauerparkkarten vergeben werden. Dieser soll im nächsten Jahr aus-
gebaut werden. Frau Diebes stellt die Parkgebührenverordnung ausführlich vor. 
Dem Wunsch des Stadtrates auf Verzicht der Zonen konnte nicht nachgekommen 
werden, da diese die Handhabung der Verordnung für die Verwaltung vereinfachen. 
Jedoch die Anmerkung, dass die bewirtschafteten Parkplätze einzeln ausgewiesen 
werden, wurde durch die Verwaltung umgesetzt. Diese sind der Karte zu entneh-
men. Zum Parkplatz Innenstadt Nord wurden in den vergangenen Ausschusssitzun-
gen Anträge eingebracht, dass die Parkzeit weiterhin für 3 Stunden gebührenfrei 
bleibt. Diese Anträge werden vom Einbringer zur Ratssitzung übernommen. Vermut-
lich wird an diesem Standort dann kein Parkscheinautomat aufgestellt. Die Parkplät-
ze "Am Rosarium" sollen zukünftig bewirtschaftet werden. Die Stadt erhebt eine Ge-
bühr (1,00 €/Stunde) von montags bis sonntags für die Zeit von 10:00 Uhr bis 17:00 
Uhr. Der Höchsttagessatz beträgt 3,00 €. 

 
 Herr Kotzur möchte wissen, ob mit den Wohnungsgesellschaften gesprochen 

wurde, zwecks der Parksituation im Wohngebiet "Am Rosarium". 
 
 Frau Diebes bejaht dies. Es wurde mit den Gesellschaften/Genossenschaften 

gesprochen und das Problem erläutert. Diese sind sensibilisiert. Im Rahmen der Ko-
ordinierungsrunden wird das Thema nochmals aufgegriffen und ein Plan entwickelt, 
wie das Thema bestmöglich umgesetzt werden kann.  
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 Herr Kotzur regt an, dass auf den Flächen, wo vorher Blöcke standen, Parkflä-
chen errichtet werden könnten. So wären die Anwohner nicht mehr auf die öffentli-
chen Parkplätze angewiesen. 

 
 Frau Stahlhacke möchte wissen, ob bei den Parkflächen "Am Rosarium" Park-

scheinautomaten aufgestellt werden. Des Weiteren möchte Frau Stahlhacke wissen, 
ob es nur Tageskarten gibt oder man auch weniger zahlen könnte. 

 Frau Diebes bejaht die erste Frage. Der Automat wird so programmiert werden, 
wie der auf dem Parkplatz Markt-Südseite. Es wird nicht ausschließlich nur Tages-
karten geben. Man kann z. B. auch  eine halbe Stunde parken. 

 
 Frau Stahlhacke fragt des Weiteren nach, ob die Unterschriftensammelaktion der 

Innenstadthändler nunmehr durch die Beibehaltung der Regelung des Parkplatzes 
Innenstadt Nord erledigt ist. 

 
 Frau Diebes antwortet, dass nach ihrem Kenntnisstand die Innenstadthändler 

mit der Beibehaltung der 3 Stunden gebührenfrei Parken einverstanden sind. 
 
 Herr Strauß ergänzt, dass der Vorstand des Gewerbevereins die Unterschrif-

tenaktion zurücknimmt. Dies hat er per E-Mail erhalten. 
 
 Herr Koch ist weiterhin nicht mit der Parkgebührenverordnung einverstanden. 

Er wäre für eine 3. Lesung der Vorlage. Im Sanierungsausschuss wurde auch ein 
Antrag dazu gestellt, der mehrheitlich angenommen wurde. Die 3. Lesung würde er-
reichen, dass sich die Reaktionszeit für die Wohnungsgesellschaften verlängert. 
Herr Koch wünscht sich eine offizielle Stellungnahme der Wohnungsgesellschaften, 
zwecks der Parksituation im Wohngebiet "Am Rosarium". Diese sollte beinhalten, 
wann sie mit dem Problem konfrontiert wurden und wie sie darauf reagierten. Ein 
Telefonat oder Gespräch reichen ihm dazu nicht aus. Dort parken sehr viele Leute, 
welche am nächsten Tag bis spätestens 10:00 Uhr weg sein müssten. Das könnte 
zu großen Problemen und Ärger führen. Diese weichen dann in die Wohngebiete 
aus. Man sollte auch beachten, dass wenn Großveranstaltungen oder am Wochen-
ende Hochbetrieb ist, die Besucher des Rosariums ebenfalls auf die Parkplätze des 
Wohngebietes ausweichen. Dies führt zu weiteren Konflikten. Eventuell könnte man 
dort auch Stellplätze bzw. Dauerparkplätze für die Anwohner anbieten.  

 
 Herr Strauß antwortet gleich zu den Ausführungen von Herrn Koch. Er ist eben-

falls der Ansicht, dass in diesem Wohngebiet auch die Verpflichtung bei den Woh-
nungsgesellschaften liegt. Zu gleich ergibt die Möglichkeit, dass Einnahmen gene-
riert werden könnten. Tatsächlich besteht dort die Möglichkeit Stellplätze zu schaffen 
und günstig zu vermieten, was auch einen Mehrwert für die Mieter darstellt. Aus 
Sicht von Herrn Strauß sprechen diese Gründe jedoch nicht für eine weitere Lesung. 
Herr Strauß schlägt vor, dass man den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung 
ändern könnte, da auch das Beschaffen der Parkscheinautomaten einige Zeit in An-
spruch nehmen wird. Herr Strauß weist darauf hin, dass auf Grund der Parkproble-
matik die Durchfahrtsbreite nicht mehr gewährleistet wird, d. h. insbesondere für 
Rettungsdienst- und Feuerwehrfahrzeuge.  

 
 Herr Koch empfiehlt, dass man Parkscheinautomaten anschafft, bei denen 

man einen Betrag von unter 1,00 € auswählen kann. Des Weiteren fragt er nach 
dem Verfahren zur Vergabe von Dauerparkkarten. Hierbei müsste ein Verfahren, 
welches transparent und gerecht ist, festgelegt werden. 

 
 Herr Strauß antwortet, dass es ein Verfahren gibt. Es soll so gehandhabt wer-

den, wie bei der Vergabe beim Parkplatz Markt-Südseite.  
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 Wenn jemand neu nach Sangerhausen zieht, bekommt dieser nicht gleich einen 
Parkplatz, sondern erst, wenn er an der Reihe ist. Es gibt bei der Vergabe eine 
Obergrenze für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung (28 Stellplätze) bei der darauf 
geachtet wird, dass nicht übermäßig viele Mitarbeiter einen Parkplatz erhalten. Vor-
rangig werden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bei der Vergabe behandelt, 
damit diese schnellstmöglich zum Einsatz gelangen.  

 
 Herr Siefke möchte wissen, ob die Gebührenpflicht bei den Parkplätzen "Am 

Rosarium" ganzjährig oder nur für die Hauptsaison gilt. 
 
 Herr Strauß beantwortet, dass diese ganzjährig gelten soll, da ja auch geplant 

ist, das Rosarium ganzjährig zu betreiben oder auch in der Nebensaison Veranstal-
tungen stattfinden. 

 
 Frau Stahlhacke stellt die Frage, wie viele Parkplätze "Am Rosarium" vorgehalten 

werden. 
 
 Frau Diebes erwidert, dass die genaue Anzahl nachgereicht werden müsste. 

Das Aufstellen eines Parkscheinautomaten ist dort gerechtfertigt, da sich diese 
schon bei ungefähr 8 bis 10 Stellplätzen rechnen.  

 
 Herr Nothmann merkt an, dass es Städte gibt, z. B. die Stadt Artern, die die ge-

samten Parkautomaten abgeschafft haben, da die Einnahmen nicht so hoch ausfal-
len, auch mit Blick auf die Kosten für Reparaturen und Neuanschaffungen. Herr 
Nothmann wünscht bis zur Ratssitzung am 27.02.2020 eine Kostenkalkulation (Kos-
tennutzungsrechnung) für die Parkplätze der Stadt Sangerhausen, welche auch die 
Personalkosten und Bewirtschaftungskosten beinhaltet. Es soll dargestellt werden, 
wie hoch die Kosten ausfallen und was die Stadt als reinen Gewinn erhält. Als Bei-
spiel kann der Parkplatz Markt-Südseite genommen werden. Die Parkplätze sind be-
reits mit Steuermitteln finanziert, auch mit Steuermitteln aus den Ortsteilen. Und 
dann sollen diese Bürger aus den Ortsteilen auch noch Parkgebühren zahlen. Man 
muss darauf achten, dass diese nicht "abgezockt" werden und dies sollte man eben-
falls bedenken.  

 
 Herr Strauß entgegnet, dass das Beispiel des Parkplatzes Markt-Südseite 

zeigt, dass durch diese Gebühren erhebliche Einnahmen erzielt werden, die deutlich 
den Aufwand der Wartung der Parkscheinautomaten, Personalkosten und Bewirt-
schaftungskosten übersteigen. Bei der Errichtung eines Parkplatzes fällt die ständi-
ge Unterhaltung an, wie z. B. die Verkehrssicherungspflicht, Reinigungsarbeiten o-
der die Durchführung des Winterdienstes. Auch dafür sind Aufwendungen notwen-
dig.  

 
 Herr Kotzur ist nicht der Meinung, dass die Bürger "abgezockt" werden, denn 

schließlich bleibt es dabei, dass man bei dem Parkplatz Innenstadt Nord 3 Stunden 
gebührenfrei parken kann. Herr Kotzur meint, dass man nicht vergessen sollte, dass 
die Parkplätze "Am Rosarium" für das Rosarium gebaut wurden und nicht für die 
Anwohner. Deshalb meine Frage, was die Wohnungsgesellschaften für die Anwoh-
ner dahingehend unternehmen. Man sollte darauf achten, wann diese Verordnung in 
Kraft tritt, damit die Gesellschaften genügend Zeit haben, zu reagieren und Park-
möglichkeiten für die Anwohner zu schaffen. In vielen Städten und Gemeinden muss 
man, beim Besuch von Sehenswürdigkeiten, eine Parkgebühr entrichten. Auch die 
hier vorgeschlagene Gebühr ist aus Sicht von Herrn Kotzur angemessen. 

 
 Frau Stahlhacke  findet die Gebühr, für eine Tageskarte in Höhe von 3,00 € für 

die Parkplätze "Am Rosarium" auch angemessen.  
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 Außerdem gibt es auch ein gewisses Sicherheitsgefühl, wenn man weiß, dass man 
dort parken darf, auch wenn man eine Gebühr entrichten muss. 

 
 Herr Strauß möchte ergänzen, dass auch dieser Parkplatz in das System für 

das Bezahlen mit dem Handy, aufgenommen wird. 
 
 Herr Koch findet, dass so eine Verordnung in zwei Richtungen lenken kann, 

einmal, in eine manipulierende, wie beim Parkplatz Innenstadt Nord, dass die Besu-
cher dies kostenfrei nutzen können, um in der Innenstadt zu bummeln. Das ist völlig 
in Ordnung. Zum anderen muss man jedoch beachten, dass es auch Einrichtungen 
gibt, die Kundschaft heranziehen wollen, wie z. B. das Rosarium. Deshalb wäre es 
wünschenswert, wenn man die Entwicklung mit den Parkplatzgebühren für die Park-
plätze "Am Rosarium" hinsichtlich der Besucherzahlen erfasst.  

 
 Herr Strauß erwidert zu den Ausführungen von Herrn Koch. Die Entwicklung 

der Besucherzahlen der vergangenen Jahre im Rosarium ist jedem bekannt, obwohl 
die Parkgebühren bei 0,00 € lagen. Wenn man sich die Entwicklung in den nächsten 
Jahren anschaut, kann man keinen direkten Zusammenhang mit den Parkgebühren 
und den Besucherzahlen feststellen. Herr Strauß ist nicht der Meinung, dass die 
Gebühren zu einem Besucherrückgang führen.  

 
 Herr Scholz schlägt vor, dass man nach einem bestimmten Zeitraum diese 

Verordnung neu bespricht, um eventuelle Sachverhalte zu korrigieren und neu zu 
verhandeln.  

 
 Herr Nothmann stellt den Änderungsantrag auf Streichung aller Parkgebühren im 

Stadtgebiet. 
 
 Frau Stahlhacke fragt nach, ob zu den Parkplätzen "Am Rosarium" auch der vor 

dem Dialysezentrum zählt. 
 
 Herr Strauß bejaht dies. 
 
 Herr Schultze möchte wissen, wie lange die Beschaffung der Parkscheinautoma-

ten dauert. 
 
 Frau Diebes antwortet, dass die Beschaffung mindestens ein halbes Jahr dau-

ert. 
 
 Herr Schultze schlägt vor, dass die Satzung erst ab dem 01.10.2020 in Kraft tritt, 

da die Beschaffung der Parkautomaten einige Zeit in Anspruch nimmt.  
  
  Herr Strauß sicherte zu, dies als Einbringer zu übernehmen. 
 
 Abstimmung über den Änderungsantrag von Herrn Nothmann: 
 
 Ja-Stimmen:   =  2  Nein-Stimmen: =  5 
 Stimmenthaltungen: =  2 
 
 Damit ist der Änderungsantrag mehrheitlich abgelehnt.  
  
 Der Vorsitzende, Herr Schultze, kommt nunmehr zur Abstimmung über die Vorlage, 

mit den Änderungen, dass das Parken auf dem Parkplatz Innenstadt Nord weiterhin 
für 3 Stunden gebührenfrei bleibt sowie, dass die Verordnung zum 01.10.2020 in 
Kraft treten soll. Dies wurde durch den Einbringer übernommen. 
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4.1.1 Abstimmung über die geänderte  Beschlussvorlage Änderung der 
 Parkgebührenverordnung der Stadt Sangerhausen (TOP 5.5 d. RS) 

 

 Ja-Stimmen: = 4 Nein-Stimmen: = 2 
 Stimmenthaltungen: = 3 
 
 Damit ist die Beschlussvorlage mehrheitlich bestätigt. 
 
 
4.1.2 Goldener Saal - Rücknahme des EFRE- Antrages (TOP 5.14 d. RS) 

 
 Begründung: Frau Diebes 
 
 Die Finanzierung des Goldenen Saals soll nun über nationale Mittel erfolgen, d. h. 

über Städtebaufördermittel.  
 
 Herr Scholz fragt nach, ob man den Goldenen Saal nicht wieder zurückgeben  

könnte. 
 
 Herr Strauß antwortet, dass er dies bereits prüfte und dies leider nicht möglich 

ist. 
 
 Herr Kotzur fragt an, ob man das Vorhaben ruhen lassen könnte oder diesen 

nur minimal sanieren lässt, also nur die nötigsten Maßnahmen durchführt. Der Saal 
ist nicht in dem Zustand, dass er gar nicht genutzt werden kann. Für kleinere Veran-
staltungen wurde er ja bereits gebraucht. Aus seiner Sicht entzieht man dem gesam-
ten Stadtgebiet die Mittel zum Denkmalschutz, um nur einen Saal wieder herzurich-
ten.  

 
 Frau Diebes antwortet auf die Aussagen von Herrn Kotzur. Die Denkmal-

schutzmittel, erhält die Stadt nur für das förmlich festgelegte Sanierungserhaltungs-
gebiet, also nur für die Innenstadt. Mit den Mitteln können nur bestimmte Maßnah-
men durchgeführt werden, also mitunter auch nur eine Maßnahme, die über mehre-
re Jahre finanziert werden muss.  

 Der Goldene Saal ist ein gefangenes Grundstück und deshalb ist die Stadt Sanger-
hausen auf den Gutwillen des Amtsgerichtes angewiesen, da die Stadt keinen eige-
nen Zugang zum Goldenen Saal besitzt. Selbst für kleinere Veranstaltungen benö-
tigt die Stadt einen Zuweg sowie einen Fluchtweg. Diese Grundvoraussetzungen 
müssen geschaffen werden. 

 
 Herr Koch ist der Meinung, dass gerade bei unserer großen finanziellen Not 

es schwer vermittelbar ist, einen Saal in so einem hohen finanziellen Umfang herzu-
richten. Es ist noch nicht erkennbar, wie sich die zukünftige Nutzung darstellt. Er ist 
auch der Meinung, dass man prüfen sollte, welche Maßnahmen durchgeführt wer-
den müssen, damit keine größeren Schäden durch Wettereinflüsse oder Nichtnut-
zung entstehen. 

 
 Herr Scholz stimmt der Vorlage zu, den Antrag zurückzunehmen. Weiterhin 

schlägt er auch vor, zu einem späteren Zeitpunkt darüber zu entschieden, inwieweit 
der Saal zukünftig genutzt werden kann und die weitere Verfahrensweise zu be-
sprechen, da aus seiner Sicht andere Objekte ebenfalls saniert werden sollten. 

 
 Herr Oster schließt sich dem Vortrag von Herrn Scholz an, dass das Geld für 

andere wichtigere Dinge verwendet werden sollte.  
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 Eventuell könnte man den Saal anderweitig nutzen, z. B. als Verwaltungsraum. Herr 
Oster glaubt nicht, dass der Raum für größere Veranstaltungen oder als regelmäßi-
ger Treffpunkt genutzt wird.  

  
 Frau Diebes möchte zur Personenzahl erwähnen, dass man von ursprünglich 

168 Personen ausgegangen ist und aus Kostengründen diese auf 112 Personen 
heruntergestrichen hatte.  

 
 Herr Nothmann stellt den Geschäftsordnungsantrag über das Ende der Debatte. 
 
 Abstimmung über den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Nothmann: 
 
 Ja-Stimmen:   =   5  Nein-Stimmen: =  1 
 Stimmenthaltungen: =  2 
 
 Damit ist der Geschäftsordnungsantrag mehrheitlich angenommen.  
 
 Herr Scholz stellt den Änderungsantrag, den Beschlusstext der Vorlage zu än-

dern. Es soll der Passus "und die weitere Finanzierung des Projektes über den städ-
tebaulichen Denkmalschutz." gestrichen werden. 

 
 Herr Strauß sichert zu, dies als Einbringer zu übernehmen. 
 
 Der Vorsitzende, Herr Schultze, kommt nunmehr zur Abstimmung über die Vorlage 

mit der Änderung, dass im Beschlusstext der Passus "und die weitere Finanzierung 
des Projektes über den städtebaulichen Denkmalschutz." gestrichen wird, was durch 
den Einbringer übernommen wurde. 

 
4.1.2 Abstimmung über die geänderte Beschlussvorlage Goldener Saal - Rücknah-

me des EFRE- Antrages (TOP 5.14 d. RS) 
 
 Ja-Stimmen: = 9 Nein-Stimmen: = 0 
 Stimmenthaltungen: = 0 
 
 Damit ist die Beschlussvorlage einstimmig bestätigt. 
 
4.1.3 Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen gemäß § 105  
       des KVG LSA in Höhe von 59.131,98 € für die allgemeine Umlage des  
        Wasserverbandes "Südharz" für das Haushaltsjahr 2019 im Bereich  
 Abwasser (TOP 5.9 d. RS) 
 

 Begründung: Herr Strauß 
 
 Für Aufwendungen, die der Wasserverband nicht über Gebühren decken kann, 

muss die Stadtverwaltung eine Umlage leisten. In der Vergangenheit gab es zwei 
verschiedene Umlagen, einmal für die Kappung der übergroßen Grundstücke, bei 
der es zwischenzeitlich eine Rechtsprechung gibt, die das dem Wasserverband 
nicht mehr ermöglicht auf die verbandsangehörigen Gemeinden umzulegen. Wer 
dann nunmehr die Kosten dafür trägt, ist noch nicht abschließend geklärt. Zum an-
deren gibt es die allgemeine Umlage, die auch jährlich im Haushaltsplan der Stadt 
Sangerhausen enthalten ist. Die allgemeine Umlage umfasst insbesondere die Be-
triebskosten, die die Straßenentwässerung verursacht. Die Straßenentwässerung ist 
eine Aufgabe, die den Gemeinden, also der Stadt Sangerhausen obliegt. Die Stadt 
Sangerhausen hat in der Regel Gullis, die in die öffentlichen Abwasserbeseitigungs-
anlagen entwässern.  
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 Bei den neu errichteten Anlagen, bei denen das Wasser entsorgt wird, wird an den 
Wasserverband pauschal ein Betrag (250,00 € je laufenden Meter) entrichtet. Je-
doch gibt es noch Altverträge/Altfälle, bei denen dieser Betrag nicht gezahlt wird, 
sprich der Wasserverband dies nicht erhalten hat. Die Kosten die anteilig für die 
Straßenentwässerung entstehen, dürfen nicht auf die Bevölkerung umgelegt wer-
den, also dürfen nicht in die Abwassergebühr eingerechnet werden und werden über 
eine allgemeine Umlage der verschiedenen Mitgliedsgemeinden eingefordert. Der 
Bescheid über die allgemeine Umlage wurde der Stadt erst am 16.12.2019 zuge-
stellt, sodass im Jahr 2020 erst kassenwirksam der Betrag gezahlt werden kann, je-
doch ist der Bescheid rechnerisch dem Jahr 2019 zuzuordnen.   

 
4.1.3 Abstimmung über die Beschlussvorlage Genehmigung von überplanmäßigen 

Aufwendungen gemäß § 105 des KVG LSA in Höhe von 59.131,98 € für die all-
gemeine Umlage des Wasserverbandes "Südharz" für das Haushaltsjahr 2019 
im Bereich Abwasser (TOP 5.9 d. RS) 

 

 Ja-Stimmen: = 8 Nein-Stimmen: = 0 
 Stimmenthaltungen: = 1 
 
  Damit ist die Beschlussvorlage mehrheitlich bestätigt. 
 
4.1.4 Satzung der Stadt Sangerhausen über die Erhebung von  
   Benutzungsgebühren für die Nutzung des Informationszentrums 
  Rose und der Rosenarena  (TOP 5.11 d. RS) 
 

  Begründung: Frau Brenneiser 
 
  Die Vorlage wurde auf Grund gesetzlicher Änderungen angepasst. Der Entwurf ent-

spricht nunmehr den Erfordernissen des Kommunalabgabengesetzes. Den Bewirt-
schaftungskosten in Höhe von 41.907,10 € stehen Erträge von 7.695,00 € gegen-
über. Hieraus ergibt sich ein Defizit von 34.212,10 €. Die Bewirtschaftungskosten 
sind die tatsächlichen Kosten, die die Stadt Sangerhausen für die entsprechenden 
Räume zu zahlen hat. Die Zahlungen, die die Rosenstadt GmbH zu entrichten hat, 
sind hierbei nicht aufgeführt. In den Bewirtschaftungskosten sind nur die Ausgaben 
enthalten, die die Stadt Sangerhausen leisten muss. Im § 5 muss das Wort Grund-
entgelt in Grundgebühr geändert werden.  

 
  Herr Nothmann möchte den Antrag stellen, dass die Vereine diese Räumlichkeiten 

frei nutzen dürfen, wie das bei der Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser in den 
Ortsteilen auch gehandhabt wird. 

 
  Frau Brenneiser erwidert, dass das nicht ganz richtig ist. Die Satzung für die Nut-

zung von Mehrzweckgebäuden enthält nicht die kostenfreie Nutzung für Vereine. 
Auch diese müssen eine Gebühr entrichten. Vereine können allerdings davon befreit 
werden, wenn sie aktiv etwas für das Dorfgemeinschaftshaus machen, z. B. Ver-
schönerungsarbeiten leisten wie Gardinen waschen oder Fenster putzen.  

  Die Rücksprache auf Grund der Anfrage im Wirtschaftsausschuss hat ergeben, dass 
Vereine kostenfrei z. B. das Glashaus nutzen können, natürlich nicht für Feierlichkei-
ten, jedoch für die reine Vereinsarbeit. Diese Möglichkeit besteht bereits.  

  Herr Kotzur meint, dass eine Aufstellung über die Nutzung der Räumlichkeiten 
durch Vereine interessant wäre.  

 
  Herr Schultze fragt nach, weshalb die Gebühr bei der Rosenarena gleich geblie-

ben ist.  
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  Frau Brenneiser antwortet, dass die Verwaltung von der jetzigen Nutzung ausge-
gangen ist, welche nicht ganz so hoch war. Wenn diese Gebühr erhöht wird, könnte 
es passieren, dass die Nutzung noch geringer ausfällt.  

 
4.1.4 Abstimmung über die Beschlussvorlage Satzung der Stadt Sangerhausen 

über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Nutzung des Informati-
onszentrums Rose und der Rosenarena  (TOP 5.11 d. RS) 

 

 Ja-Stimmen: = 5 Nein-Stimmen: = 2 
 Stimmenthaltungen: = 2 
 
  Damit ist die Beschlussvorlage mehrheitlich bestätigt. 
 
 
 
4.1.5  Wiederherrichten des Sangerhäuser Stadtparks  (TOP 5.12 d. RS) 

  
 
 Begründung: Fraktion DIE LINKE - Herr Hüttel 
 
 Der Zustand des Stadtparks ist katastrophal. Die Wege dort sind verschlammt und 

die Bäume müssten verschnitten werden sowie das Geländer repariert. Mit dieser 
Vorlage soll die Verwaltung aufgefordert werden, ein entsprechendes Förderpro-
gramm zu finden, um den Park wieder herzurichten.  

 
 Herr Nothmann ist der Meinung, dass der Baumschutzbeauftragte der Stadt 

Sangerhausen sich diese Bäume ansehen und prüfen sollte. Danach sollte man ein 
Konzept erarbeiten, dass der Stadtpark wieder hergerichtet wird. 

 
 Herr Strauß versteht das Anliegen dieser Vorlage. Nach seiner Erinnerung war 

dieser Park immer sehr naturbelassen, d. h. die Wege waren nicht gepflastert oder 
asphaltiert, weshalb diese im Sommer sehr staubig oder nach Regen schlammig 
waren. Man könnte natürlich diese Wege massiv befestigen. Ob man das möchte, 
muss natürlich geklärt werden. Aus der Sicht von Herrn Strauß sind die benannten 
Maßnahmen Unterhaltungsmaßnahmen, welche dem Ergebnishaushalt zu zuordnen 
wären und dafür gibt es keine Fördermittel.  

 
 Herr Hüttel antwortet, dass das voraussichtlich keine großen Summen sein 

werden, um den Zustand wieder herzurichten. Da im Haushalt keine Gelder dafür 
vorhanden sind, ging es mit der Vorlage darum, zu prüfen, ob es eventuell doch eine 
Förderung gibt. Umbauten sollen dort nicht erfolgen, es soll ein Park bleiben, wie er 
damals angelegt wurde.  

 
 Herr Strauß schlägt vor, einen Vororttermin mit dem Bauausschuss im Stadt-

park durchzuführen, um die weiteren Maßnahmen zur Wiederherstellung zu bespre-
chen. Danach kann man eine Liste der Maßnahmen erarbeiten und eine bestimmte 
Summe für den Haushalt im nächsten Jahr einplanen.  

 
 Frau Diebes nimmt Bezug auf die Aussagen von Herrn Strauß, dass es nur eine 

Förderung für investive Maßnahmen gibt. Was Herr Hüttel benannte, sind reine In-
standhaltungsmaßnahmen, also dem Ergebnishaushalt zuzuordnen.  
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 Herr Koch meint, dass man bei den Teichen aufpassen sollte, dass die Was-

serqualität nicht noch schlechter wird, da dort viel Müll und Schlamm enthalten sind.  
 Herr Koch unterstützt den Vorschlag des Oberbürgermeisters, dass der Bauaus-

schuss sich dies noch mal Vorort ansieht, da einiges in dem Park gemacht werden 
muss, um diesen wieder herzurichten. 

 
 Herr Strauß entgegnet, dass die Wasserqualität regelmäßig durch die Ökolo-

giestation überwacht wird und man so schnell reagieren könnte, wenn dort etwas 
passiert. 

 
 Herr Nothmann appelliert an die Vereine, dass diese sich dort einbringen und eh-

renamtlich etwas machen sowie das auch in den Ortsteilen passiert.  
 
 Herr Strauß erwidert, dass es bereits mehrere Aktionen gab, bei denen ver-

schiedene Maßnahmen durchgeführt wurden. Eventuell könnte man zum Müllsam-
meltag am 28.03.2020 dort Maßnahmen durchführen, zu dem Herr Strauß alle 
Stadtratsmitglieder und sachkundigen Einwohner herzlich einlädt. Herr Strauß kam 
ebenfalls der Gedanke, dass es schön wäre, wenn sich ein Verein für die Instand-
haltung des Parks findet. Seitens der Stadt bestehen keine Einwände z. B. Farbe 
oder Ähnliches dafür bereit zustellen.  

 
 Durch den Einbringer wurde eine 1. Lesung übernommen. Somit stimmte der Fi-

nanzausschuss nicht über die Vorlage ab. 
 
 
4.2   Informationen und Anfragen 
 
 Informationen der Verwaltung: 
 
 Frau Wunder informiert, dass die Inanspruchnahme des Liquiditätskredits mo-

mentan bei abgerundet 19 Mio. € liegt. Die wird sich jedoch noch etwas erhöhen, da 
noch Lohn und die Rate Kreisumlage zu zahlen sind. Zinsen zahlt die Stadt nach 
wie vor nicht. 

 
 Anfragen der Ausschussmitglieder: 
 
 Herr Schultze informiert, dass das erste Arbeitstreffen der "Arbeitsgruppe Finan-

zen im Landkreis Mansfeld-Südharz" stattgefunden hat. Es waren alle Gemeinden, 
außer die Verbandsgemeinde "Goldene Aue", welche nicht an der Arbeitsgruppe 
mitwirken möchte, durch Bürgermeister, Kämmerer oder Finanzausschussvorsitzen-
de, vertreten. Tenor der Arbeitgruppe war es, dass diese sich etablieren soll und 
Ende März findet das nächste Treffen statt, bei dem geklärt wird, welche Aufgabe 
und welchen Zweck diese Gruppe verfolgt. Da gingen die Meinungen stark ausei-
nander.   

 
 Herr Koch fragt nach, wer diese Gruppe initiiert hatte. 
 
 Herr Schultze antwortet, dass der Vorsitzende des Finanzausschusses der Lu-

therstadt Eisleben diese Interkommunale Arbeitsgruppe initiierte. Grundlage des 
Ganzen ist der § 2 Absatz 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(GKG-LSA), welcher beinhaltet, dass man sich zu Arbeitsgruppen zusammen 
schließen kann, die keinerlei Befugnisse haben. 
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 Herr Oster fragt nach der Situation der Mauerkrone an der Stadtmauer. Herr 

Oster hatte wieder Kinder bzw. Jugendliche gesehen, die dort herum gelaufen sind. 
Er hatte diese Anfrage bereits schon einmal gestellt, wo er die Antwort erhielt, dass 
dieser Bereich erst noch saniert werden müsste.  

 Den Bereich, den Herr Oster meint, ist bereits saniert. Dieser Bereich muss zur Ge-
fahrenabwehr gesichert werden, dass die Kinder/Jugendlichen dort nicht mehr her-
umlaufen können. 

 
 
 
Um 19:07 Uhr beendete der Vorsitzende, Herr Schultze, den Finanzausschuss. 
 
 
 
 
 
.......................................... 
Yvette Kleemann 
Protokollführerin 
 
 
 
 
 
.......................................... 
Tim Schultze 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 

 


